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Tag
Gutschein No. (G) Portionen

Gemüse

Beleg No. (B) Brot Fleisch Käse
Fr.

Übertrag 1010 1163 1329 1797.90

3. Verrechnete Portionen 200 200 200

Total gefasst und verrechnet 1210 1363 1529 1797 90

4. Bezugsberechtigung in Natura laut

Standort und Bestand

1101 1101 1101

Gemüse 1101 Port, ä Fr. —.93
Port, ä Fr.

5. In der vorhergehenden SP zu wenig

gefasst

1023.93

6. Verrechnete Port. (Ziffer 3)

Brot 200 Port, ä Fr. —.29

Fleisch 200 Port, ä Fr. —.95

Käse 200 Port, ä Fr. —.344

58.-
190.-
68.80

7. Einnahmen, Gutschriften, Übergaben

17. An Sch. Füs. Kp. IV/47 Gutschriftsanzeige 17.—

21. An Hb. Bttr. 11/22 30 30 65.80

Total Bezugsberechtigung

Total gefasst und verrechnet

Übertrag auf folgende SP

1101

1210

1131

1363

1131

1529

1423.53

1797.90

Zu wenig gefasst

Zu viel gefasst 109 232 398 374.37

Abrechnung über Vorräte: fällt weg.

Betrifft: Umrechnung Fische — Fleisch
Eine Anfrage betreffend die Verrechnung der Fische in der Verpflegungsabrechnung haben wir wie

folgt beantwortet:
«Es ist grundsätzlich gestattet, an Stelle der frischen Fleischportion Fische abzugeben. Die Um-

rechnung in Fleischportionen und die Eintragung der Fischbezüge in die Kolonne «Fleisch» der

Verpflegungsabrechnung ist gestattet. Mit Rücksicht auf die übrigen Ersatzarten (Würste, Speck,
Kalbfleisch, SchafHeisch usw.) ist aber die Förderung des Fischkonsums nicht erwünscht, da sonst
der Konsum von frischem Fleisch allzusehr zurückginge. Es sollen jedenfalls nicht mehr als einmal
in der gleichen Soldperiode Fische an Stelle von frischem Fleisch abgegeben werden. Der Fisch-
konsum bei der Truppe soll sich ausserdem möglichst auf einheimische Fische beschränken, damit
auch unserer Fischerei eine Unterstützung von Seiten der Truppe zuteil wird.

Werden Fische zu Lasten des Gemüseportionskredites abgegeben, so ist auch diese Verrechnungs-
art gestattet.»

Beförderungen
Die nachgenannten Magazinfouriere wurden mit Brevetdatum vom 17. April 1955 zu Leufnants

der Verpjdegungsfruppen ernannt: Iberg Lothar, Gränichen; Bertusi Pierre, Cugy VD; Hunkeler
Rudolf, Geneve; Metzger Alfred, Uzwil; Pfister Max, Winterthur; Pfluger Robert, Bern; Accola Peter,
Zürich 6; Brugger Kurt, Zürich 4; Käslin Hans, Stans; Maestrini Arnaldo, Muralto; Messmer Kurt,
Zürich 4; Quarella Remo, St. Gallen; Rieben Johann, Burgdorf; Sommer Peter, Langenthal; Wiiest
Erich, Luzern. Zum Hpim.-Kom. Of. wurde befördert: Kölliker Heinz, Kriegstetten SO. Wir gratu-
lieren! Red.
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